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§ 31 IO
 IO - Insolvenzordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Anfechtbar sind folgende, nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder nach dem Antrage auf Eröffnung des

Insolvenzverfahrens vorgenommene Rechtshandlungen:

1. 1.Rechtshandlungen, durch die ein naher Angehöriger des Schuldners für seine Insolvenzforderung

Sicherstellung oder Befriedigung erlangt, und alle vom Schuldner mit diesen Personen eingegangenen, für

die Gläubiger nachteiligen Rechtsgeschäfte, es sei denn, dass dem nahen Angehörigen bei der Sicherstellung

oder Befriedigung oder bei einem unmittelbar nachteiligen Rechtsgeschäft die Zahlungsunfähigkeit oder der

Eröffnungsantrag weder bekannt war noch bekannt sein musste und dass bei einem sonst nachteiligen

Rechtsgeschäft zudem der Eintritt eines Nachteils objektiv nicht vorhersehbar war;

2. 2.Rechtshandlungen, durch die ein anderer Insolvenzgläubiger Sicherstellung oder Befriedigung erlangt, und

alle vom Schuldner mit anderen Personen eingegangenen, für die Gläubiger unmittelbar nachteiligen

Rechtsgeschäfte, wenn dem anderen Teil die Zahlungsunfähigkeit oder der Eröffnungsantrag bekannt war

oder bekannt sein musste,

3. 3.alle vom Schuldner mit anderen Personen eingegangenen, für die Gläubiger nachteiligen Rechtsgeschäfte,

wenn dem anderen Teil die Zahlungsunfähigkeit oder der Eröffnungsantrag bekannt war oder bekannt sein

musste und der Eintritt eines Nachteils für die Insolvenzmasse objektiv vorhersehbar war. Eine solche

objektive Vorhersehbarkeit liegt insbesondere dann vor, wenn ein Sanierungskonzept offensichtlich

untauglich war.

2. (2)Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn die anfechtbaren Rechtshandlungen früher als sechs Monate vor der

Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorgenommen worden sind.

In Kraft seit 27.07.2021 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 31 IO
	IO - Insolvenzordnung


